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Berlin, 6. November 2025 

 
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
 
Ihre Schriftliche Frage mit der Arbeitsnummer 10/0513 vom 31. Oktober 

2025 (Eingang im Bundeskanzleramt) beantworte ich wie folgt: 

 

Frage 10/0513 

„Verfügt die Bundesregierung über Daten zur Entwicklung des Grundwas-

serspiegels im Raum Baruth (Brandenburg), und wenn ja, über welche, und 

inwiefern sieht sie die geplante jährliche Entnahme von 2,35 Mio. Kubikme-

tern Grundwasser zur Produktion und zum Export von Energydrinks im Ein-

klang mit den Zielen der Nationalen Wasserstrategie?“ 

 

Antwort 

Die Bundesregierung verfügt über keine eigenen Datenerhebungen, die die 

Grundwassersituation im Raum Baruth beschreiben. Die Bewirtschaftung 

der Grundwasserressourcen ist den Ländern vorbehalten und die Daten sind 

auf den Portalen der Länder einsehbar. 

Die Erteilung von Wasserrechten der angesprochenen Größenordnung ist 

Aufgabe des betreffenden Bundeslandes und erfordert eine umfangreiche 

fachliche Prüfung der hydrologischen Situation des betreffenden Gebiets. 
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Dabei dürfen die gesamten Entnahmen einer Bewirtschaftungseinheit das 

nutzbare Dargebot nicht überschreiten.   

Die Nationale Wasserstrategie (NWS) verfolgt mehrere wichtige Ziele, um 

die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Wasserressourcen zu gewähr-

leisten. Maßgabe ist, die Wasserressourcen in Deutschland nachhaltig zu be-

wirtschaften und dabei den ökologischen und gesellschaftlichen Bedürfnis-

sen gerecht zu werden. Die Zuständigkeit der Bundesländer für den Vollzug 

bleibt davon unberührt.  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 


